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ökonomisches Grundgesetz des 
Kapitalismus: objektives Bewe
gungsgesetz der kapitalistischen Pro
duktionsweise; es bestimmt das Ziel 
der kapitalistischen Produktion: die 
höchstmögliche Produktion von -»■ 
Mehrwert, und die Mittel, mit denen 
dieses Ziel erreicht wird: ständig zu
nehmende —>■ Ausbeutung der Arbei
ter und Ausdehnung der Produktion. 
Das ö. G. ist das Mchrwertgesetz. 
Jeder Kapitalist muß, um als Kapi
talist existieren und im Konkurrenz
kampf mit anderen Kapitalisten 
bestehen zu können, nach einem mög
lichst hohen Mehrwert streben. Durch 
diesen objektiven Zwang werden alle 
gesellschaftlichen Beziehungen der 
kapitalistischen Gesellschaft geprägt. 
Für die Kapitalistenklasse ist der 
Mensch nur dann von Bedeutung, 
wenn er der Produktion von Mehr
wert (Profit) dient. Das ö. G. geht 
aus den kapitalistischen Produktions
verhältnissen hervor und wirkt als 
Triebkraft der Entwicklung der kapi
talistischen Produktion. Es zwingt die 
kapitalistischen Unternehmer, einen 
ständig wachsenden Teil des Mehr
werts zu akkumulieren, d. h. in 
Kapital zu verwandeln, und die Pro
duktion unablässig zu erweitern und 
zu modernisieren. Das ö. G. treibt 
den Prozeß der Konzentration der 
Produktion und des Kapitals und da
mit die Entwicklung des -> Kapita
lismus der freien Konkurrenz zum 
monopolistischen (-> Imperialismus) 
und staatsmonopolistischen Kapi
talismus voran. Das ö. G. tritt nicht 
unmittelbar als Streben nach Mehr
wert, sondern nach —> Profit, der ver
wandelten Form des Mehrwerts, in 
Erscheinung, wobei im Kapitalismus 
der freien Konkurrenz die Kapitali
sten in der Regel den Durchschnitts
profit realisieren. Mit dem Übergang 
in den monopolistischen Kapitalismus 
wirkt das ö. G. in der Form des 
Monopolprofits. Das ö. G. bringt 
den —► Grundwiderspruch des Kapi
talismus zur Entfaltung und spitzt ihn 
derart zu, daß die Ablösung des

Kapitalismus durch den Sozialismus 
zur objektiven Notwendigkeit wird. 
Mit der Aufhebung der kapitalisti
schen Produktionsverhältnisse hört 
das ö. G. auf zu wirken.

ökonomisches Grundgesetz des 
Sozialismus: objektives ökonomi
sches Gesetz des Sozialismus, das das 
Wesen und die grundlegenden Ent
wicklungstendenzen aller Elemente 
und Faktoren der sozialistischen Re
produktion charakterisiert und die 
Wirkungsrichtung der allgemeinen 
und spezifischen ökonomischen Ge
setze des Sozialismus bestimmt. 
Auf der Grundlage der Wech
selbeziehungen von Produktion und 
Konsumtion werden im ö. G. das 
Ziel der sozialistischen Produktion 
und die Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles definiert. Im Programm der 
SED sowie in entsprechenden Be
schlüssen der Bruderparteien in den 
sozialistischen Ländern wird der In
halt des ö. G. als die immer bessere 
Befriedigung der wachsenden mate
riellen und kulturellen Bedürfnisse 
der Werktätigen und die allseitige 
Entwicklung des Menschen der sozia
listischen Gesellschaft durch die stän
dige Entwicklung und Vervollkomm
nung der Produktion auf der Grund
lage der fortgeschrittenen Wissen
schaft und Technik und der ständigen 
Steigerung der Arbeitsproduktivität 
charakterisiert. In den Dokumenten 
der kommunistischen und Arbeiter
parteien und in der marxistisch-leni
nistischen Literatur werden zum ö. G. 
vor allem folgende Aspekte hervor
gehoben: 1. die bestimmende Rolle 
des ö. G. im System der ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus; 2. das sozia
listische Eigentum an den Produk
tionsmitteln, das die Klassengegen
sätze und die Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen aus
schließt; 3. die ökonomische Funktion 
des sozialistischen Staates und die 
bewußte und planmäßige Leitung, 
Planung und Stimulierung der öko
nomischen Prozesse; 4. die wirksame


